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mit E-Mail vom 23.12.2021 beantragen Sie unter anderem nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes 
(IFG) Zugang zu folgenden Informationen: 

„In einem Schreiben an den BRH vom 26.10.2017 teilt der BStU mit, dass er zum ITZ Bund Kontakt aufgenommen 

habe, um „bestehende Expertise zu diesem Thema [virtuelle Rekonstruktion, T.F.] einzubeziehen“. Er sei „[m]it dem 

I TZ Bund [..] mittlerweile im Gespräch.“ Zudem sollten dem ITZ Bund „demnächst die Anforderungsparameter des 
Projektes“ seitens des BStU übermittelt werden.“ 

 

Es ergeht folgender Bescheid: 

 
1.  Ich gebe Ihrem Antrag im Rahmen der beigefügten Anlage teilweise statt. Im Übrigen wird Ihr Antrag abge-

lehnt.   

2. Der Bescheid ergeht auslagen- und gebührenfrei. 
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Seite 2 Begründung 

 

1. Informationsfreiheitsgesetz (IFG)  
Mit Ihrem Antrag bitten Sie um „Vorlage des genannten Schriftverkehrs mit dem BStU“. Ihren Antrag lege ich 

dahingehend aus, dass Sie den Schriftverkehr in dem Zeitraum vor dem 26.10.2017 meinen. Hierzu gebe ich Ih-

rem Antrag durch beigefügte Anlage statt. Im Übrigen kann ich Ihnen mitteilen, dass es in der Folge zu keiner 

Beauftragung seitens der ehemaligen BStU an das ITZBund gekommen ist. 
 

2. Umweltinformationsgesetz (UIG) 

Ein Anspruch nach § 3 Absatz 1 UIG ist ebenso nicht gegeben, weil es sich bei den angeforderten Informatio-

nen nicht um Umweltinformationen im Sinne von § 2 Absatz 3 UIG handelt.  
 

3. Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Auch ein Anspruch nach § 2 Absatz 1 VIG ist nicht gegeben, weil es sich bei den angeforderten Informationen 

auch nicht um Verbraucherinformationen im Sinne des § 1 VIG handelt.  
 

Rechtbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch ist beim Informationstechnikzentrum Bund, Bernkasteler Str. 8, 53175 Bonn einzureichen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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Hinweis zum Datenschutz 

Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten wurden bzw. werden zwecks Kontaktaufnahme und 
Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verar-

beitet werden, hängt von Ihrem Anliegen und den konkreten Um ständen ab. Weitere Informationen hierzu und 

über Ihre Rechte als Betroffener finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter 

https://www.itzbund.de/DE/service/servicefooter/datenschutz/datenschutz_node.html 
 


